
Wärmeversorgung: 
Die Wärmeversorgung ist leider nicht abschließend geklärt. Es werden in der Begründung 
zwar Möglichkeiten dargestellt, aber für keine der Möglichkeiten werden notwendige 
Baumaßnahmen bzw. weitere Auswirkungen auf das Planungsgebiet betrachtet. Zulässige 
Nebenanlagen für die Wärmeversorgung werden weitere Flächenversiegelung zur Folge 
haben. 
 
Entsprechend der Aussagen in der Begründung ist die Versorgung mit Wärme grundsätzlich 
möglich, derzeit aber noch unklar. 
 


